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RS OGH 1991/12/3 4Ob121/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.12.1991

Norm

UWG §2 D6

Rechtssatz

Bei einem Hinweis auf ein "internationales Patent" oder ein "Weltpatent" wird das Publikum annehmen, daß die

Besonderheit und Neuartigkeit der angepriesenen Ware weltweit geprüft und durch Schutzgewährung auch weltweit

anerkannt wurden.

Entscheidungstexte

4 Ob 121/91

Entscheidungstext OGH 03.12.1991 4 Ob 121/91
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